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Elterngeld kannst du nicht auf 24 Monate auszahlen lassen, da die ersten zwei oder drei Monate
(je nach Geburtstermin) im Mutterschutz mit Fortzahlung der Bezüge als Basiselterngeldmonate
gelten. Somit hast du nur noch maximal 10 Monate übrig, die umgewandelt 20 Monate EG+
ergeben plus 2 Monate EG (im Mutterschutz) = 22 Monate EG-Bezug
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